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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein führt den Namen: The Kids’ Club e.V. Er 

soll in das Vereinsregister eingetragen werden.  
 
2. Der Sitz des Vereins ist Essen, Märkische Str. 92. 
 
3. Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Vereinszweck 
 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung der häuslichen 

zweisprachigen Erziehung von Kindern in Englisch 
und Deutsch, die Pflege der Traditionen der im 
Club vertretenen Nationalitäten. 

 
2. Der Vereinszweck soll insbesondere durch das ge-

meinsame Spiel der Kinder bei regelmäßigen Tref-
fen in Spielgruppen bzw. in der Tageseinrichtung 
verwirklicht werden. 

 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
1. Der Verein verfolgt unmittelbar und ausschließlich 

gemeinnützige Zwecke und ist nicht auf Erwerb 
oder Gewinn ausgerichtet. 

 
2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßi-

gen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder er-
halten keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins. 

 
3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 

Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt 
werden. Die Inhaber von Vereinsämtern sind eh-
renamtlich tätig. Nur insoweit, als die anfallenden 
Arbeiten das zumutbare Maß ehrenamtlicher Tätig-
keiten übersteigen, können Personen angestellt 
werden. Es dürfen dafür keine unverhältnismäßig 
hohen Vergütungen gewährt werden. 

 
4. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder 

bei Auflösung des Vereins keinen Anteil des Ver-
einsvermögens. 

 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder 

juristische Personen werden. 
 
2. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 
 
3. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand 
 
4. Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung be-

darf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an 
die Mitgliederversammlung zu, welche dann end-
gültig entscheidet. 

 
 

 
 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft erlischt 

• durch den Tod bei natürlichen Personen 
• durch Auflösung der juristischen Person 
• durch freiwilligen Austritt 
• durch Ausschluss. 

 
2. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche An-

zeige an den Vorstand. Er ist nur zum jeweiligen 
Quartalsende mit einer Kündigungsfrist von einem 
Monat zulässig. 

 
3. Der Ausschluss erfolgt durch den Vorstand, wenn in 

der Person des Mitglieds ein wichtiger Grund vor-
liegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann 
vor, wenn ein Mitglied den Vereinsinteressen zuwi-
der handelt oder sich mit dem Beitrag mehr als 6 
Monate im Rückstand befindet. 
Dem Mitglied muss vor Beschlussfassung Gele-
genheit zur Rechtfertigung gegeben werden. Ge-
gen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb 
eines Monates Berufung bei der Mitgliederver-
sammlung eingelegt werden. 

 
§ 6 Beiträge  
 
Es sind Beiträge zu erheben. Die Höhe eines etwaigen 
Aufnahmebeitrages sowie der monatlichen Beiträge 
werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
 
§ 7 Organe des Vereins  
 
Organe des Vereins sind: 

• Mitgliederversammlung (§ 10) 
• Vorstand (§ 11) 

 
§ 8 Mitgliederversammlung 
 
1. Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich 

statt und wird durch den Vorstand unter Bekannt-
gabe einer Tagesordnung mindestens drei Wochen 
vor dem Tag der Versammlung einberufen. Die 
Einberufung ist wirksam durch Aufgabe zur Post an 
die letzte dem Verein vom Mitglied bekannt gege-
bene Anschrift, bzw. per E-Mail, wenn das Mitglied 
eine E-Mail-Adresse hat. Der Vorstand kann au-
ßerordentliche Mitgliederversammlungen einberu-
fen. Auf schriftliches Verlangen eines Viertels der 
Mitglieder ist er hierzu verpflichtet. Über den we-
sentlichen Hergang der Mitgliederversammlung 
und die gefassten Beschlüsse fertigt der Vorstand, 
der sich hierzu Dritter bedienen kann, ein Protokoll 
an, das vom Versammlungsleiter und dem Schrift-
führer zu unterzeichnen ist und den Mitgliedern in 
Abschrift zuzuleiten ist. 

 
2. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 

• Wahl der Mitglieder des Vorstandes (§ 11) 
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• Bestimmung der Vereinspolitik und Genehmi-
gung der Projekte im einzelnen 

• Entgegennahme der Jahresberichte und 
-abschlüsse des Vorstandes und dessen Ent-
lastung 

• Genehmigung eines Haushaltsplanes 
• Bestimmung des Aufnahmegeldes und der 

Mitgliedsbeiträge 
• Satzungsänderungen 
• Auflösung des Vereins 
• Die Kindergartenordnung 
• Genehmigung aller Geschäftsordnungen für 

den Vereinsbereich 
• Beschluss über die Einstellung und Entlas-

sung des Personals. 
 
3. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vor-

standsmitglied geleitet. Zu Beginn der Mitglieder-
versammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 

 
4. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 

die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfä-
hig. 
 

5. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so-
fern nicht das Gesetz oder die Satzung andere 
Mehrheiten vorsehen. Die Stimmabgabe erfolgt 
grundsätzlich per Handzeichen. Wenn von mindes-
tens einem ordentlichen Mitglied gefordert, erfolgen 
einzelne Beschlüsse in geheimer Wahl. Ordentli-
che Mitglieder können, falls sie an einer Mitglieder-
versammlung nicht persönlich teilnehmen können, 
ihr Stimmrecht durch schriftliche Vollmacht auf ein 
anderes ordentliches Mitglied übertragen. 

 
6. Beschlüsse der Mitgliederversammlung können 

auch durch schriftliche Befragung aller ordentlichen 
Mitglieder ohne Zusammentreten der Versamm-
lung im Wege schriftlicher Stimmabgabe erfolgen. 
In diesem Falle hat der Vorstand angemessene 
Fristen zur Stimmabgabe über einen Abstim-
mungspunkt oder mehrere Abstimmungspunkte zu 
setzen; nach Ablauf dieser Frist wird die Stimme 
eines ordentlichen Mitgliedes, das nicht abge-
stimmt hat, der Nichtbeteiligung an der Mitglieder-
versammlung gleichgestellt. Für Beschlussfassun-
gen im schriftlichen Verfahren gelten die gleichen 
Mehrheiten wie für Abstimmungen auf Mitglieder-
versammlungen. Für im schriftlichen Verfahren ge-
fasste Beschlüsse gelten abgegebene Stimmen als 
Präsenz in der Mitgliederversammlung. 

 
 
7. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 

einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in. Diese/r darf 
nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist 
zulässig. 

 
8. Beschlüsse über Satzungsänderungen erfordern ei-

ne Zweidrittelmehrheit der anwesenden ordentli-
chen Mitglieder. Der Beschluss kann nur nach 

 
 
 rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur 

Mitgliederversammlung gefasst werden. Die Einla-
dung muss auch den neuen Wortlaut der geplanten 
Änderung enthalten. 

 
§ 9 Vorstand 
 
1. Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus 

dem/der 1. und 2. Vorsitzenden und dem/der Kas-
sierer/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder vertre-
ten gemeinsam. 

 
2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung 

auf die Dauer von einem Jahr gewählt. 
 
3. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Ver-

eins werden. 
 
4. Wiederwahl ist zulässig.  
 
5. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer 

Vorstand gewählt ist. 
 
6. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet 

auch das Amt als Vorstand. 
 
7. Einzelnen Vorstandsmitgliedern kann das Misstrau-

en in einer Mitgliederversammlung ausgesprochen 
werden, wenn zweidrittel der anwesenden ordentli-
chen Mitglieder für eine Abwahl des Vorstandsmit-
gliedes stimmen. 

 
§ 10 Auflösung des Vereins, Zweckerreichung  
 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer beson-

deren und zu diesem Zweck einberufenen Mitglie-
derversammlung beschlossen werden. Der Auflö-
sungsbeschluss bedarf einer Mehrheit wie bei Sat-
zungsänderungen. 

 
2. Bei Auflösung des Vereins ist der zum Zeitpunkt des 

Auflösungsbeschlusses amtierende Vorstandsvor-
sitzende Liquidator, es sei denn, die Mitgliederver-
sammlung bestellt im Auflösungsbeschluss einen 
anderen Liquidator. 

 
3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bis-

herigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins 
an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder 
eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zwecks Verwendung für die Förderung von Bildung 
und Erziehung.  

 
4. Im Übrigen ist der Zweck des Vereins erreicht, wenn 

er in eine Stiftung mit gleicher Zielrichtung umge-
wandelt werden kann. Zu allen hierfür erforderli-
chen Maßnahmen einschließlich der hierzu vorzu-
nehmenden Auflösung des Vereins ist der Vor-
stand zu berufen.  


